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Deutschland steht am Scheideweg - 
Drei-Stufen-Plan für eine nationale 

Kraftanstrengung 
Erklärung der Vorsitzenden der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Angela Mer- 
kel, und des 1. Stellvertretenden Vorsit- 
zenden der CDU/CSU-Bundestagsfrakti- 
on und Vorsitzenden der CSU-Landes- 
gruppe, Michael Glos, zu den Ergebnissen 
der Klausurtagung des Vorstandes der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 09./ 
10. Februar 2003 in Berlin 

Deutschland ist ein starkes Land. Sein 
Potential ist groß. Die Menschen sind zu 
Leistung und Aufbau bereit. Sie sind dazu 
bereit, wenn es sich lohnt und sie ein ge- 
meinsames Ziel erkennen. Die Wahrheit 
dieses Winters aber ist eine andere: Wirt- 
schaftliche Stagnation, Millionen von Ar- 
beitslosen, ständig steigende Steuer- und 
Abgabenlast, Bürokratie und Ineffizienz. 
Jeder sieht und spürt: So kann es nicht wei- 
tergehen. Deutschland steht am Scheide- 
weg- innenpolitisch, außenpolitisch, ent- 
weder weiter nach unten und ins Abseits 
°der wieder nach oben und zurück in den 
Kreis unserer Partner. 

Die Antwort in dieser Lage kann keine 
p°litik a la Schröders „Weiter so" sein. Die 
Antwort können auch keine formellen oder 
lr|formellen  Gedankenspielchen  für  sog. 

große Koalitionen sein. Die Antwort kann 
auch keine Flucht in Klüngelrunden oder 
herkömmliche und in der Vergangenheit be- 
reits mehrfach gescheiterte Bündnisse sein. 
All das sind nur Ausflüchte, die über die 
tatsächlich vor uns stehende Aufgabe hin- 
weg täuschen. Tatsächlich müssen die unse- 
re Demokratie tragenden Institutionen von 
Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat 
sich ihrer Verantwortung für unser Land 
wieder voll bewusst werden. Die politisch 
Verantwortlichen in Deutschland müssen ei- 
ne nationale Kraftanstrengung zum Wohle 
unseres Landes wagen. 

Für diese nationale Kraftanstrengung 
kann niemand - weder Regierung noch Op- 
position- aus seiner ihm jeweils zugewiese- 
nen Verantwortung entlassen werden. Die 
Union in Deutschland ist sich ihrer Verant- 
wortung bewusst. Wir nehmen sie wahr und 
sind bereit, in den Beratungen des Bundes- 
tages und des Bundesrates unseren Beitrag 
zur Gesundung Deutschlands zu leisten. Die 
Zeit kosmetischer Korrekturen ist vorbei. 
Nur tiefgehende und weitreichende Maß- 
nahmen können den Grundsätzen von mehr 
Eigenverantwortung, mehr Wettbewerb und 
mehr Fördern und Fordern zum Durchbruch 
verhelfen. So kann Deutschland aus der 
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Sackgasse herausgeführt und politische Ver- 
lässlichkeit wiederhergestellt werden. 

Die Richtungsentscheidungen des Regie- 
rungsprogramms von CDU und CSU sind 
unverändert gültig. Nun aber steht seine 
Weiterentwicklung an. Dazu haben wir auf 
der Klausurtagung des Vorstandes der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 09./10. 
Februar 2003 (Berlin) einen Drei-Stufen- 
Plan beschlossen: Sofortmaßnahmen (ab 
jetzt bis Sommer 2003), mittelfristige Maß- 
nahmen (Sommer 2003 bis Ende 2004), 
langfristige Maßnahmen (2004- 2010). 

Wenn der hier vorgelegte Drei-Stufen- 
Plan für eine nationale Kraftanstrengung 
zum Wohle Deutschlands mutig angegan- 
gen wird, kann es mit einem flexiblen Ar- 
beitsmarkt, einem leistungsfreundlichen 
Steuer- und Abgabensystem, entschlosse- 
ner Entbürokratisierung, großen Anstren- 
gungen bei Bildung und Forschung gelin- 
gen, das Wachstumspotential Deutsch- 
lands dauerhaft um 1 bis 2 Prozentpunkte 
zu erhöhen. Dann gerät auch das Ziel in 
Reichweite, bis zum Ende des Jahrzehnts 
die Staatsquote um durchschnittlich einen 
Prozentpunkt pro Jahr in die Nähe von 40% 
zu senken. Die Bürger haben die Freiräume 
zurückerhalten, in denen sich Leistungs- 
wille und Innovationskraft entfalten kön- 
nen. Nach innen und außen ist Deutschland 
ausreichend gerüstet für die Herausforde- 
rungen der globalen Zeit im 21. Jahrhun- 
derts. 

STUFE 1  - Sofortmaßnahmen 

(bis Sommer 2003) 

• Ersatzloses Zurückziehen des „Steuerver- 
günstigungsabbaugesetzes", verbunden mit 
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einem Vorschlag zur Verstetigung des Kör- 
perschaftssteueraufkommens 

• Reform des Arbeitsrechtes, insbesonde- 
re Einführung betrieblicher Bündnisse für 
Arbeit, Optionsmodell im Kündigungs- 
schutz 

• Reform der aktiven Arbeitslosenversi- 
cherung unter besonderer Berücksichtigung 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

• Initiative für Subsidiarität und Bürokra- 
tieabbau, insbesondere auch für die neuen 
Bundesländer 

• Reformen in der Krankenversicherung 
(siehe anliegender Beschluss) 

• Zur Finanzierung der Ganztagsbetreuung 
ist in einem ersten Schritt dem Vorschlag der 
B-Länder über eine höhere Beteiligung an 
der Umsatzsteuer zu folgen 

• Mehr Wettbewerb in und zwischen den 
Hochschulen 

• Vorlage eines Konzeptes zur Strukturre- 
form der Bundeswehr 

• Schaffung der verfassungsmäßigen und 
gesetzlichen Grundlagen einschl. Zustän- 
digkeitsverteilung zwischen Bund und Län- 
dern zum Einsatz der Bundeswehr in beson- 
deren Gefährdungslagen (Luftpolizei, Ob- 
jektschutz, Abwehr atomarer, biologischer 
und chemischer Waffen) 

• Verabschiedung eines Gesetzes über die 
zukünftige Zuwanderung nach Deutsch- 
land, das dem Anliegen einer wirklichen Be- 
grenzung und Steuerung sowie der Integra- 
tion auch tatsächlich gerecht wird 

A 
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STUFE 2 - mittelfristige Maßnah- 
men (Sommer 2003 - Ende 2004) 

• Vorlage der Ergebnisse der Herzog-Kom- 
mission: demographiefeste und familienge- 
rechte Gestaltung der Renten-, Kranken- 
und Pflegeversicherung 

* Beschluss über die Neugestaltung der Ge- 
meindefinanzen als Voraussetzung für die 
Zusammenlegung der Transfersysteme der 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe 

ge demographische Stabilisierung der Sozi- 
alversicherungen zu erreichen, da die größ- 
te demographische Lastenverschiebung erst 
ab ca. 2010 beginnt; bis dahin Umbau zu 
mehr Eigenverantwortung zum Aufbau der 
privaten Vorsorge 

• Föderalismusreform (Föderalismuskon- 
vent) mit dem Ziel, Verantwortlichkeiten zu 
entzerren, Mischfinanzierungen zu beenden 
und die Kommunen und kleinen Einheiten 
substantiell zu stärken 

• Vorlage und Verabschiedung einer Gro- 
ßen Steuerreform 

• Vorlage eines Entsendegesetzes für Aus- 
landseinsätze der Bundeswehr 

Wenn so in den kommenden Monaten zu- 
erst ein Stopp (Stufe 1) und dann eine Um- 
kehr (Stufe 2) des augenblicklichen politi- 
schen Kurses erreicht worden ist, wird die 
Kraft für eine dauerhafte Gesundung 
Deutschlands (Stufe 3) frei. 

• Umsetzung der Ergebnisse der Herzog- 
Kommission mit dem Ziel, eine vollständi- 

STUFE 3 - langfristige Maß 
nahmen (2004 - 2010) 

• Umsetzung einer Großen Steuerreform 

• Erhöhung des Verteidigungshaushaltes 
und mittelfristig Erreichen einer einheitli- 
chen europäischen Quote im Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt 

• Politische Vertiefung der Europäischen 
Union und verlässliche Partnerschaft im 
transatlantischen Bündnis 
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10.   2.   2003 

Reformstau im Arbeitsrecht auflösen 
Beschluss des Bundesvorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Deutschland befindet sich in einer tiefen 
Strukturkrise. Der Wohlstand unserer 
Volkswirtschaft sinkt, die Arbeitslosig- 
keit steigt, die Staatsverschuldung wächst 
zu Lasten unser Kinder, die sozialen Si- 
cherungssysteme drohen zu kollabieren. 
Die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit 
steigt seit Dezember 2000 kontinuierlich 
an. Mehr als 4,6 Mio. Menschen waren im 
Januar 2003 offiziell arbeitslos, Tendenz 
steigend. Die Gründe für diese Massenar- 
beitslosigkeit sind überwiegend struktur- 
bedingt und resultieren u.a. aus der um- 
fassenden Regulierung des deutschen Ar- 
beitsrechts, die erheblich über dem Ver- 
gleichsmaßstab anderer Industriestaaten 
liegt. Die Situation wird zudem durch den 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Ab- 
schwung verschärft. 

Ein höheres wirtschaftliches Wachstum 
und mehr Beschäftigung sind ohne grundle- 
gende strukturelle Reformen insbesondere 
der Arbeitsmarktverfassung nicht möglich. 
Vorrangig ist die Senkung der Beschäfti- 
gungsschwelle in Deutschland. Ohne Struk- 
turreformen im Arbeitsrecht kann dies nicht 
gelingen. Ein wichtiger Beitrag zum Abbau 
von Beschäftigungsbarrieren ist eine Re- 
form des Tarifvertrags-, des Betriebsverfas- 
sungs- und des Kündigungsschutzrechtes. 

1. Das geltende Tarifvertragsrecht und die 
hierzu ergangene Rechtsprechung werden 
den Bedürfnissen der Unternehmen und Be- 
legschaften nicht mehr gerecht, da es keine 
ausreichenden Freiräume für betriebliche 
Lösungen zulässt. Dies hat, vor allem in den 
neuen Bundesländern, dazu geführt, dass 
Unternehmen und Belegschaften mit still- 
schweigendem Einverständnis der Tarifver- 
tragsparteien contra legem von Tarifverträ- 
gen abweichen. Tarifvertrags- und Betriebs- 
verfassungsgesetz müssen daher dem Be- 
dürfnis der Unternehmen nach Flexibilität, 
dem Bedürfnis der Arbeitnehmer nach dem 
Erhalt ihrer und der Schaffung neuer Ar- 
beitsplätze sowie den in der Praxis bereits 
stattfindenden Entwicklungen angepasst 
werden. Die Perspektive der Beschäfti- 
gungsaussichten muss daher in beiden Ge- 
setzen unter bestimmten Voraussetzungen 
als legitimer Grund zur Abweichung von be- 
stehenden Tarifverträgen festgeschrieben 

werden. 

Um einzelvertraglich von bestehenden 
Tarifverträgen abweichen zu können, muss 
das Tarifvertragsgesetz in § 4 Abs. 3 dahin- 
gehend ergänzt werden, dass auch die Be- 
schäftigungssicherung und die Beschäfti- 
gungsaussichten eine beim Günstigkeitsver- 
gleich zu beachtenden Komponente sind und 
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eine Abweichung vom Tarifvertrag recht- 
fertigen. Dies muss an die Voraussetzung ge- 
knüpft werden, dass Arbeitgeber und Ar- 
beitnehmer dies wollen und außerdem Be- 
triebsrat bzw. Personalrat und Belegschaft 
jeweils mit 2/3 Mehrheit dem zustimmen. 
Die Laufzeit einer solchen Abrede ist auf die 
Laufzeit des Tarifvertrages begrenzt, von 
dem abgewichen werden soll. 

Für längerfristige Lösungen ist im Be- 
triebsverfassungsgesetz durch einen neuen 
§ 88a und in den Personalvertretungsgeset- 
zen eine neue Bestimmung zur Bildung be- 
trieblicher Bündnisse für Arbeit aufzuneh- 
men, damit auch in Form von Betriebsver- 
einbarungen vom Tarifvertrag abgewichen 
werden kann. Voraussetzung ist, dass dies 
der Sicherung der Beschäftigung dient und 
der Betriebsrat bzw. der Personalrat sowie 
2/3 der Belegschaft dem zustimmen. Die Ta- 
rifvertragsparteien erhalten für Betriebs- 
bzw. Dienstvereinbarungen ein zeitlich be- 
fristetes und begründetes Einspruchsrecht. 

Sowohl bei einer entsprechenden Abrede 
nach dem Tarifvertragsgesetz als auch bei 
einer Vereinbarung nach dem Betriebsver- 
fassungsgesetz muss sich der Arbeitgeber 
verpflichten, für die Dauer der vereinbarten 
Abweichung auf betriebsbedingte Kündi- 
gungen der betroffenen Arbeitnehmer zu 
verzichten. 

2. Auch das Kündigungsschutzrecht bedarf 
einer grundlegenden Reform. Das geltende 
Kündigungsschutzrecht hat nicht verhin- 
dern können, dass derzeit 4,62 Millionen 
Menschen ohne Arbeit sind und es hat nicht 
verhindern können, dass insbesondere Älte- 
re, die arbeitslos geworden sind, praktisch 
keine Aussicht mehr auf eine neue Beschaf- 
fung haben. Vergleicht man die gesetzli- 

b 

chen Regelungen zum Kündigungsschutz in 
den verschiedenen OECD-Ländern, so zeigt 
sich, dass diese in Deutschland strikter sind. 
Andere Länder weisen eine wesentlich ge- 
ringere Regulierungsintensität auf. Dies 
liegt hauptsächlich an den weniger strengen 
Verfahrensvorschriften und an wenigerstar- 
ken Einschränkungen bei möglichen Recht- 
fertigungen für individuelle Kündigungen. 
Nach gegenwärtigem Recht kann eine Kün- 
digung unter Umständen mehrjährige Unge- 
wissheit über den Bestand oder Nichtbe- 
stand des Arbeitsverhältnisses zur Folge ha- 
ben. Das Risiko, für mehrere Jahre Lohn 
einschließlich Sozialversicherungsabgaben 
für tatsächlich nicht geleistete Arbeit zahlen 
zu müssen, macht die Durchführung solcher 
Prozesse für kleine und mittelständische Be- 
triebe zu einem kaum verkraftbaren Aben- 
teuer. Auch für Arbeitnehmer birgt das gel- 
tende Recht erhebliche Nachteile, wenn sie 
sich im Vertrauen auf einen erfolgreichen 
Prozess nicht um einen anderen Arbeitsplatz 
bemühen. 

Es ist daher notwendig, das Kündigungs- 
schutzgesetz so umzugestalten, dass es ei- 
nerseits den notwendigen Schutz gerade für 
langjährig Beschäftigte sichert, andererseits 
für den Arbeitgeber, der einstellen will, kei- 
nen unnötigen Hemmschuh bedeutet. Die 
Neuregelungmuss für alle Neueinstellungen 
ein Optionsmodell vorsehen. Dabei kann der 
neu einzustellende Arbeitnehmer wählen, 
ob er an dem bisherigen Kündigungsschutz 
festhalten will, oder ober gegen Zusicherung 
einer Abfindung durch den Arbeitgeber im 
Falle der Kündigung auf den besonderen 
Kündigungsschutz des Kündigungsschutz- 
gesetzes verzichten will. 

Die vom Arbeitgeber mindestens zu zah- 
lende Abfindung muss gesetzlich festgelegt 
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werden und in ihrer Höhe nach der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit gestaffelt werden. 
Die Abfindung sollte dabei je nach Be- 
triebszugehörigkeit zwischen einem halben 
und maximal einem Monatsgehalt pro Be- 
schäftigungsjahr betragen. Durch die Staf- 
felung wird dem berechtigten Interesse der 
Arbeitnehmer Rechnung getragen, die in ei- 
nem Unternehmen langjährig beschäftigt 
sind. Die Abfindung sollte außerdem, wie in 
den meisten europäischen Ländern auch, 
nicht auf das Arbeitslosengeld angerechnet 
werden. 

Eine solche Ausgestaltung des Kündi- 
gungsschutzrechts gewährleistet, dass der 
Kündigungsschutz für bestehende Arbeits- 
verhältnisse nicht angetastet wird, zugleich 
aber bestehende Einstellungsbarrieren ab- 
gebaut werden. Die Neuregelung soll auf 7 
Jahre befristet werden, um ihre Wirkungen 
für die Beschäftigung und die Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit zu evaluieren. Danach 
tritt der alte Rechtszustand wieder ein, so- 
fern der Gesetzgeber nichts anderes be- 
schließt. 

Neufassungen 

§4Abs.3TVG: 
„Abweichende Abmachungen sind nur 

zulässig, soweit sie durch den Tarifvertrag ge- 
stattet sind oder eine Änderung der Regelun- 
gen zugunsten des Arbeitnehmers enthalten 
und nicht überdie Laufzeit des Tarifvertrages 
hinaus reichen, von dem abgewichen wird. 
Bei dem Günstigkeitsvergleich sind die Be- 
schäftigtenaussichten zu berücksichtigen. Ei- 
ne abweichende Vereinbarung gilt als günsti- 
ger für den Arbeitnehmer, wenn der Be- 
triebsrat und die Belegschaft mit 2/3 Mehrheit 
einer solchen Abweichung zustimmen." 

§ 88a BetrVG (neu): 
„(1) Der Betriebsrat oder, falls kein Be- 

triebsrat vorhanden ist, ein von den im Be- 
trieb beschäftigten Arbeitnehmern Beauf- 
tragter kann mit dem Arbeitgeber eine Ver- 
einbarung für Beschäftigung treffen und da- 
bei von einem für das Unternehmen 
geltenden Tarifvertrag abweichen. Die Ver- 
einbarung ist wirksam, wenn 

Ergänzend zum Optionsmodell ist aus 
Gründen der Rechtssicherheit und der Plan- 
barkeit eine Beschränkung der bei der Sozi- 
alauswahl zu berücksichtigenden Gesichts- 
punkte auf die maßgeblichen Kriterien Dau- 
er der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter 
und Unterhaltspflichten der Arbeitnehmer 
abzustellen. Deshalb ist auch eine Be- 
schränkung der Nachprüfbarkeit von Richt- 
linien zur Sozialauswahl richtig und not- 
wendig. 

• mindestens 2/3 der im Betrieb beschäftig- 
ten Arbeitnehmer zustimmen, 

• die Vereinbarung jeder Tarifvertragspar- 
tei angezeigt wurde, 

• keine Tarifvertragspartei der Vereinba- 
rung innerhalb von vier Wochen, nachdem 
ihr die Mitteilung gemäß Spiegelstrich zwei 
zugegangen ist, unter Nennung der Gründe 
widerspricht. 

(2) Wird eine Zustimmung vor Ablaut 
von vier Wochen von beiden Tarifvertrags- 
parteien erteilt, wird die Vereinbarung sofort 
wirksam." 
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10.   2.   2003 

Beschluss des Vorstands der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion zur Zukunft der 
gesetzlichen Krankenversicherung 

Zentrales Ziel einer Reform der gesetzli- 
chen Krankenversicherung (GKV) ist ei- 
ne qualitativ hochwertige und humane 
Versorgung in Medizin und Pflege, die al- 
len Menschen ohne Ansehen des Alters 
oder der finanziellen Leistungsfähigkeit 
zugute kommt. Notwendige medizinische 
Leistungen und Spitzenmedizin müssen 
für alle zugänglich bleiben. Dies bedeutet 
die Abkehr von der verfehlten Gesund- 
heitspolitik der rot-grünen Bundesregie- 
rung, die zu steigenden Beiträgen, Ver- 
schlechterung der Versorgungsqualität 
und überbordender Reglementierung un- 
seres Gesundheitswesens geführt hat. Un- 
abhängig von den im Rahmen der Kom- 
mission „Soziale Sicherheit" unter Bun- 
despräsident a.D. Prof. Roman Herzog zu 
beratenden Lösungen der langfristigen 
Herausforderungen sind zur Bewältigung 
der akuten Probleme folgende Weichen- 
stellungen notwendig: 

1« Die paritätisch finanzierten Lohnneben- 
kosten (Gesamtsozialversicherungsbeiträ- 
ge) müssen auf 40 % begrenzt werden, weil 
sie eine Hauptursache für die hohe Arbeits- 
losigkeit und das schwache Wirtschafts- 
wachstum sind. In der GKV wird ein Beitrag 

von 13 % angestrebt; dies kann nur gelingen, 
indem sowohl die Finanzierungsgrundlagen 
reformiert als auch Qualität und Wirtschaft- 
lichkeit verbessert werden. 

2. Die finanziellen Lasten des medizini- 
schen Fortschritts und der Alterung unserer 
Gesellschaft sind ausgewogen zu bewälti- 
gen. Alle Beteiligten des Gesundheitswe- 
sens müssen dazu ihren Beitrag leisten. 

3. Optimierung von Qualität, Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit anstelle von Rationie- 
rung, Gängelung und staatlichem Dirigis- 
mus im Gesundheitswesen durch folgende 
Elemente (siehe Regierungsprogramm von 
CDU und CSU): 

Verbesserung von Prävention und Gesund- 
heitsförderung. Wer vorsorgt, wird finanzi- 
ell entlastet (Bonussystem). 

• Verbesserung der Transparenz von Qua- 
lität und Kosten der Gesundheitsleistungen 
durch eine Patientenquittung und die Wahl- 
möglichkeit zur Kostenerstattung. Das ist 
zugleich die beste Vorkehrung gegen Mis- 
sbrauch von Versichertenkarten und Ab- 
rechnungsmanipulationen. 
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• Die freie Arzt- und Krankenhauswahl 
wird erhalten. 

• Mehr Entscheidungsfreiheiten der Versi- 
cherten bei den Versicherungskonditionen. 

• Stärkung der Mitwirkungs- und Beteili- 
gungsrechte von Patienten und Versicher- 
ten, vor allem in den Selbstverwaltungsgre- 
mien der Krankenkassen. 

• Mehr Wettbewerb und Flexibilität zwi- 
schen Krankenkassen und Leistungserbrin- 
gern mit dem Ziel einer qualitativ hochwerti- 
gen medizinischen Versorgung. Alle Budge- 
tierungen können dann abgeschafft werden. 

• Stärkere Orientierung der Leistungsver- 
gütung an Qualitätsmerkmalen. 

• Abbau des Ärzte- und Pflegekräfteman- 
gels in Krankenhäusern und Heimen. 

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
motivierte und qualifizierte Leistungser- 
bringer. 

• Abbau der Bürokratie und Rückführung 
der Verwaltungskosten. 

• Der Risikostrukturausgleich zwischen 
Krankenkassen muss gerechter, einfacher 
und transparenter ausgestaltet werden. Spar- 
sames Wirtschaften der einzelnen Kassen 
muss sich künftig stärker lohnen als bisher. 

Dieser Maßnahmenkatalog erfordert ei- 
nen spürbaren Beitrag von Leistungserbrin- 
gern und Krankenkassen zur Konsolidie- 
rung des Gesundheitswesens. 

4. Unter dem Aspekt einer gerechten La- 
stenverteilung ist es geboten, die Finanzie- 

rung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben 
aus der solidarischen Krankenversicherung 
herauszunehmen und eine sachgerechte Fi- 
nanzierungslösung zu prüfen. Verschiebe- 
bahnhöfe zur Entlastung des Bundeshaus- 
halts unter gleichzeitiger Belastung der 
Krankenversicherung müssen beendet und 
die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel und 
Zahnersatz reduziert werden. 

5. Die von Arbeitnehmern und Arbeitge- 
bern paritätisch finanzierten Sozialversiche- 
rungsbeiträge bleiben das Fundament bei der 
Finanzierung der sozialen Sicherung. Sie 
müssen künftig aber ergänzt werden durch 
mehr Eigenverantwortung. 

6. Eine angemessene Selbstbeteiligung bei 
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistun- 
gen (mit Schutzklauseln z.B. für Kinder und 
Einkommensschwache) durch verhaltens- 
steuernde und zielgerichtete Zuzahlungen 
bzw. Einführung eines sozial gestaffelten ab- 
soluten Selbstbehaltes. Die Versicherten sol- 
len je nach der Höhe ihres beitragspflichtigen 
Einkommens einen angemessenen und sozi- 
al gestaffelten Betrag beisteuern, wenn sie 
Leistungen der GKV in Anspruch nehmen. 
Somit bleiben notwendige medizinische Lei- 
stungen und Spitzenmedizin auch mit Selbst- 
beteiligung allen zugänglich. 

7. Wenn durch die vorgenannten Maßnah- 
men eine deutliche Beitragssenkung erreicht 
wird, erhalten die Versicherten finanzielle 
Spielräume. Somit ist eine schrittweise mit- 
telfristige Übertragung der zahnmedizini- 
schen Leistungen in die vollständige Eigen- 
verantwortung der Versicherten durch eine 
Zusatzversicherung unter Beachtung des 
Vertrauensschutzes für ältere Versicherte zu 
prüfen. In diesem Bereich hat - stärker als in 
vielen anderen Bereichen des Gesundheits- 
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Wesens -die Eigenverantwortung bereits 
heute einen hohen Stellenwert, denn durch 
regelmäßige Zahnpflege und Prophylaxe 
können Erkrankungen und nachfolgende 
aufwendige Behandlungen in aller Regel 
vollständig vermieden werden. Auch ältere 
Versicherte, die jahrelang Beiträge in die 
GK V eingezahlt haben, können weiterhin auf 
eine ausreichende und qualitativ hochwerti- 
ge zahnmedizinische Versorgung vertrauen. 

8- Ergänzend bedarf es einer Festschrei- 
bung des prozentualen Arbeitgeberbeitra- 
ges, um das kontraproduktive Ansteigen der 
Lohnnebenkosten zu vermeiden. 

9. Darüber hinaus ist eine Gleichbehand- 
lung von GKV-Versicherten und Sozialhil- 
feempfängern, die Krankenhilfe erhalten, im 
Rahmen einer Reform der Sozialhilfe und 
der gesetzlichen Krankenversicherung an- 
zustreben. 

Die Bundesregierung steht in der Verant- 
wortung, einen Gesetzentwurf zur Lösung 
der qualitativen und finanziellen Probleme 
der GKV vorzulegen. Die Union wird dann 
auf der Grundlage der genannten Forderun- 
gen über eine Mitwirkung an diesem 
Reformprozess entscheiden. 
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yy 
Die Union in Deutschland ist sich ihrer 

Verantwortung bewusst. Wir nehmen sie wahr und 
sind bereit, in den Beratungen des Bundestages und 

des Bundesrates unseren Beitrag zur Gesundung 
Deutschlands zu leisten. 
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